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I: An. 2 zum ArchiIlIkten-/lngenieurvertrag
er::: ZVB-Techo (Fassung 2010)

i Zusätzliche Vertragsbestimmungen
~ - Technische Ausrüstung -
== (ZVB-Tech)

O. Vorbemerkung
Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten EinZeIleistungen zu
erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedalt Er hat sich auch vor Augen zu halten, dass
aus dem Umgang mit öffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser
PrAmisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausclriicklich etwas anderes anordnet, auch gestalterische und architeldonische Gesichtspunkte
unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen
werden dürfen, wenn der Auftraggeber die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur
Fortführung der Arbeiten gegeben hat. Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:

Teilnahme an entsprechenden

•• _._ ".....O:-:Y"" eilen und überschlägiges Ermitteln der Gesamtkosten in folgenden

KlAren und Erfiutern der fachspezltlschen Zusammenhinge
KlAren und schriftliches Erläutern der wesentlichen fachspezifischen ZusammenhAnge, VorgAnge und Bedingungen, z. B. sicherheitsre
levante Fragen, Fragen hinsichtlich der Ueferbedingungen, der VersorgungstrAger u. a.

Mltwlrtc:en bei Vorverhandlungen
Mitwirken bei allen Vorverhandlungen des Auftraggebers oder des Objektplaners mit Behörden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten über die GenehmigungsfAhigkeit der Planung und Informieren des Auftraggebers Ober das Ergebnis.

Mltwlrtc:en bei der Kos!enschitzung MCh DlN 276
Mitwirken beim Erstellen einer KostenschAtzung in der Gliederung.ssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276 i.d.F. vom Dezember
2008. Nachdem die KostenschAtzung Grundlage für die Finanzierungsüberfegungen und für die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und
wie die Baumaßnahme weitergeführt wird, ist sie für den Auftraggeber von zentraler Bedeu1ung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zur
KostenschAtzung deshalb mit größter Sorgfalt zu erbringen.
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Erarbeiten eines PfanungskonzepteB
Erarbeiten eines Planungskonzeptes mit überschlAgiger Auslegung der wichtigen Systeme und Anlagenteile, die das Bauwerk, die Funktion
oder die Wirtschaftlichkeit beeinflussen können.
Untersuchen der alternativen LösungsmOglichkeiten nach gleichen Anforderungen.
Erstellen einer Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.

Aufzeigen und eingehendes Begründen besonders geeigneter Lösungen.
Festlegen aller RAume zur Unterbringung der technischen Anlagen nach Lage und Große sowie des Raumbedarfs für die technischen
Verbindungsteile innerhalb des Gebäudes.
Skizzenhaftes Darstellen der Anlagen mindestens im Maßstab 1 : 200 zur Integrierung in die Objektplanung; maßgebend ist der Maßstab der
Vorplanungszeichnungen des Objektplaners.

Aufstellen von Funktionsschemata
Aufstellen von Funktionsschemata bzw. Prinzipschaltbildern für alle Anlagen zur Verdeutlichung der Entwurtsgedanken des Auftragnehmers.

Vorplanun14~fGiII .....urRilJi.n
Erarbeiten ein
Arbeitsschritten:

Grundlagenanslyse
Aufgliedern und Aufbereiten der in ~~~il\Jll"19lSPhase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und Ordnen
dieser Grundlagen entsprechend d ordernissen der Planung, Koordinieren und Abwägen der von den Ptanungsbeteiligten
(Auftraggeber, Objektptaner, Nutzer, Z endungsgeber, Fachbehörden u. a.) aufgestellten Forderungen.

2.4

2.5

2.3

2.6

2.2

2.

2.1

1. GrundlagenennlttJung
Verantwortliches KlAren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für eine sachgerechte Lösung der Gesamtaufgabe in
folgenden Arbeitsschritten:

1.1 KlAren der Aufgaben.tellung
Konkretisieren der Aufgabenstellung im Benehmen mit dem Auftraggeber und dem Objektplaner, insbesondere in technischen und
wirtschaftlichen Grundsatzfragen wie
- Kostenvorgaben

Umfang und Standard der Anlagen
- Anforderungen an die Nutzung

- Ver- und EntsorgungsmOglichkeiten
- Energiebedarf, Energiearten und ihre Verbraucher u. a.

1.3

1.2 ZusammerlfaaMn der ErgebnIsM

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1~~=~~~_~:
Zusammenfassung soll dem Auftraggeb!r eim
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2.7 ~1MIISWI1en der Vorp"nungMl'gebnlsse
SChriftliches, systematisches und übersichtliches Zusammenfassen der Ergebnisse der Leistungsphase 2 und Übergeben der Unt9llagen an
den Auftraggeber.

2.8 Er6rtern der Ergebn'"
Ausführliches Erörtem der Ergebnisse der Vorplanung mit dem Auftraggeber einschlieBlich Teilnahme an entsprechenden Sitzungen
politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerb9teiligung.

3. Entwurfsplanung (System- und IntegratIonsplanung)
Erarbeiten eines genehmigungsfAhigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der angenäherten
Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

3.1 Dun:hIIrbeIten eIN PlanUngakonRPb
StuMnweises DurchaJbeiten des Planungskonzepts (zeichnerische LOsung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen
sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zum vollständigen Entwurf in ständiger Zusammenarbeit
mit dem Objek1planer und, soweit erfordertich, mit den weiteren SonderfachlelJten.

3.2 Feetlegen aller Systeme und An"genlalle
Berechnen und Bemessen sowie zeichnerisches Darstellen und ausführliches Beschreiben aller Anlagen.
Die Zeichnungen sind mindestens im Maßstab 1 : 100 zu erstellen. Auf ihnen müssen alle geplanten Systeme und Anlagenteile erfasst
sein.
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4. Genehmlgungsplanung
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

1
~i~~~~~~~~e~r:G:liede~rungssystematik der DIN 276 (2008).el und Berechnungswege sind in einer

Grundlage für Finanzierungsüberlegungen und für
rt wird, ist sie für den Auftraggeber von zentraler

.~~,!Ti.icti1'~lQ d~~Hti1it grOßter Sorgfalt zu erbringen.

rechnung mit den Ergebnissen der Kostenschätzung und aller weiteren
,~.,~...,~.hbares. schriftliches Erläutern und Begründen von Veränderungen, soweit es die

3.5 8ft bei der KoetIlnberecIvIu

MitwirKen beim Erstellen einer K«ost=e=!!:~=~:~:~-:
Alle in der Kostenberechnung •

Anlage zur Kostenberechi,nE~~i~~die Entscheidung des
Bedeutung. Der Auftra

3.7 z-nmenatellen der Entwurfsun
Schriftliches, systematisches und ü tliches Zusammenfassen der gesamten Ergebnisse der Leistungsphase 3 insbesondere:

Entwurfszeichnungen aller Anlagen und Systeme in Grundrissen, SChnitten und, soweit erforderlich, in Ansichten

- fortgeschriebene Funktions- und Prin4lschaltbilder

- ausführliche Anlagenbeschreibungen

- Berechnungen, Bemessungen und Leistungsangaben

- Niederschriften über BehördengesprAche

- Kostenberechnung (für die technischen Anlagen) und ergänzende Berechnungen hierzu

Übergeben der Unterlagen an den Auftraggeber.

3.8 Er6rtem der Ergebnisse
AusfUhrliches ErOrtem der Ergebnisse der Entwurfsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden Sitzungen
polilischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

3.6

3.3 Angaben für die Tragwerksplanung
Angeben und Abstimmen der für die Tragwelllsplanung notwendigen Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von SChlitz- und
DurchbruchsplAnen).
Anzugeben sind alle Durchbruche ab einer Größe von ca. 0,5 m2, alle Aussparungen, die für die überschlägige Berechnung des
TragwerKsplaners von Bedeutung sind sowie die Lastangaben für alle Geräte u . ungen der technischen Anlagen wie z. B.
Kesselanlagen, Transfonnatoren, Stromaggregate, Kühleinrichtungen, Lüftungsgerät
Die Abstimmung hat stufenweise In enger Zusammenarbeit mit dem Objektplaner, splaner und den weiteren Sonderfachleuten
zu erfolgen.

U z-nmena...1en dIeMr Unlerlegen

4.3 Venollstlncllgen und Anpau«l der Unterlagen
VeMlllstAndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen, soweit die Änderungen zum Erhalt der
Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten des Auftraggebers darüber.

3.. MItwIrken bei Verhandlungen

MitwirKen bei den notwendigen GesprAchen mit aI~n~a~m=G2~!~~~ah beteiligten Behörden einschließlich der zuständigen
Fachbehörden, um die Voraussetzungen für ein erfolgv ngsverfahren zu schaffen.
Unterrichten des Bauhenn daniber, ob die zustAndige igungsfAhigkeit eindeutig er1dArt haben.

•.1 E~ der VoNgen
Erarbeiten der Vorlagen ffir die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der
Antrlge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behörden. Umfang und Fonn der zu erarbeitenden
Vorlagen richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu erlassenen Durchführungsverordnungen.
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4.4 Erörtern der Ergebnisse
AusfOhrliches ErOrtem der Ergebnisse der Genehmigungsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Biirgerbeteiligung.

5. Ausführungsplanung
Erstellen aller erforderlichen ausführungsreifen Planunterlagen und der hierzu notwendigen Erläuterungen als Grundlage für die
Ausschreibung und die Ausführung durch die jeweiligen Untemehmer in folgenden Arbeitsschritten:

5.1 Durcharbeiten der Ergebnl... der Lel8tungsph_ 3 und 4
Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der LOsung) unter Berücksichtigung
aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der dUrch die Objektplanung integrierten Fachleistungen bis zur
ausführungsreifen LOsung.

5.2 Zeichnerisches Darstellen der Anlegen und Angeben der DImensionen
(keine Montage- und Werkstattpläne)

5.2.1 GII.,W_·,~·und r:-rföschtechnlk

GIIstechnlsche Anl8gen

- Darstellung der Gesamtanlage "Gas" in Grundrissplänen Maßstab 1 : 50 mit eingetragenen Leitungsquerschnitten auf der Grundlage der
TRGI undTRF

- Rohrdimension Jeder Teilstrecke mit Spitzenvolumenstrom, ermittelt an Hand einer Rohmetzberechnung

- Strangnummer

- bei mehrgeschossigen Gebäuden Strangschema im H6henmaßstab 1 : 50 mit Strangnummem, GerAteanschlüssen,
Gesamtwiderständen, Rohrdimensionen, Volumenstrom

- Schaltschemata von Gaszentralen

- Darstellung der Abgasanlage bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten

- Leistungsdaten der Anlagenkomponenten sowie der Planung zugrunde liege

W....rtechnlsche AnI8gan

Darstellung der Gesamtanlage "Wasser" in Grundrissplänen Maßs
Kennzeichnung der Teilstrecken mit Berechnungsdurchfluss, .....C'nlo...lI...
dem differenzierten Verfahren für Kaltwasser, Wermw'a...__••

- Strangnummern

- bei mehrgeschossigen Gebäuden Strangsch ummern, grafischer Darstellung von Objekten,
Teilstrecken, Berechnungsdurchftüssen,

Grundriss von Wasserzentralen i.~• ..,.,f1l,I'IIl~"'i

Schaltschemata von Wasserzen

- Details und Trassensch~'''':'~IIII1'

- Details von Pumpen, : 20 oder 1 : 25 mit den
jeweiligen .

bei Pumpe,r«jl-.a_~M:iJIIi~~Ifag~ nten Angabe der Leistungsdalen
Angabe der henden Ausrüstungsgagens!ände und Objekte

Kennze~hnun nsportweg

Abw.ssertechnlsche Anl8gen
Darstellung der Gesamtanlage " ndrissplänen Maßstab 1 : 50 auf der Grundlage der DIN 1986

- Rohrleitungs- und Kanalquerschn' Teilstrecke auf der Basis der Rohr- bzw. Kanalnetzberechnung der Regenwasser- und
Abwasserleitungen mit Angaben über as Gefälle

Kennzeichnung von Abwasserabftuss- und Anschlusswerten

- Kennzeichnung der Einzugsftächen, Regenspende und Abflussbeiwerte

- Rohrsohlentiefen an markanten Punkten, Sohlentiefen und Abmessungen von Revisionsschächten, ReinigungsOffnungen,
Pumpensümpfe, Hausanschlüsse bezogen auf NN

- bei mehrgeschossigen Gebäuden Strangschema im Maßstab 1 : 50 mit Strangnummern, Leitungsquerschnitten, GeIlUe und
NN-Angaben

- Kanalabwicklung der Grundleitungen

- Details von Pumpenstationen und Abwasseraufbereitungs- bzw. -behandlungsanlagen mindestens im Maßstab 1 : 20 mit den jeweiligen
SChnitten

- Kennze~hnung von TransportOffnungen und EinbringungsmOglichkeiten.

- bei Pumpen, Abscheider-, Desinfektions-, Dekonlaminierungsanlagen und sonstigen Anlagenkomponenten Angabe der Leistungs-
daten

5.2.2 Wirrneversorgungsanlegen

- Darstellung der Gesamlanlage mit Raumnummern und Raumtemperaturen in Grundrissplänen i. d. Regel im Maßstab 1 : 50

maßstäblich eingetragene HeizkOrper mit HeizkOrpergr6ßen

Rohrdimensionen jeder Teilstrecke

Strangnummern

Dimension der HeizkOrper- bzw. Thermostatventile einschließI~h den errechneten kv-Werten

bei mehrgeschossigen Gebäuden Strangschema i. d. Regel im Maßstab 1 : 50 mit Strangnummern, Raumnummem, Rohrdimensionen
und Wärme- bzw. Wassermengen

Heizzentralen und Urrlerslationen, i. d. Regel im Maßstab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindesterJll2 SChnitten sowie Emagung der Planung
zugrunde gelegten Anlagenkomponenten; bei Heizzentralen und Unterstationen ab 100 kW I1arstellung der Rohrleitungen mit 2
Linien

Details und Trassenschnitte i. d. Regel im Maßstab 1 : 10

Schaltschemata von Heizzentralen und Unterstationen mit Rohrdimensionen, mit Angabe der Wärme- bzw. Wasserrnengen sowie der
Leistungsdaten der Anlagenkomponerrlen
Schaltschemala der Mess-, Steuer- und Regelanlagen.
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5.2.3 RMnlufttechnleche~
- Darstellung der Gesamtanlage in GrundrissplAnen Maßstab 1 : 50 mit eingetragenen Kanalquerschnitten, VolumenstrOmen, Lüftungsein

und -auslAssen mit Angabe der der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten, Abmessungen und Leistungsdaten

- Lüftungs-, Klima- und KAltezentralen mindestens im Maßstab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindestens 2 Schnitten und Darstellung von
luftkanAlen und Rohrleitungen mit 2 Linien sowie Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten und
Leis1ungsdaten der Gertle

- Details und Trassenschnitte mindestens im Maßstab 1 : 10
- Schaltschemata von Lüftungs- und KAltezentralen mit Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten und

Leistungsdaten der GerAte

- Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelantagen

- Angaben von brandschutz- und schaltschutz1echnischen Anforderungen.

5.2.4 Slaltlstrollllln18gen. Femllllllde- und Informatlonalilc:hnl8che AnI8gen. Gebludeautollllltlon
- Darstellung der Gesamtanlage in GrundrissplAnen Maßstab 1 : 50 (ohne Planangaben der Objeklplanung) mit Eintragung aller

Betriebsmittel, Kabeltrassen und Leerrohre sowie der Festlegung der Stromkreise und Schaltungen (InstallationsplAne). In RAumen mit
hoher Installationsdichte vermaß1e Darstellung der Gesamtanlage in AnsichlsplAnen (Wandabwicklungen). Alle verwendeten Symbole
sind in einer Legende auf dem Plan aufzuführen und zu bezeichnen
MaBstAbliche Eintragung der Beleuchtungskörper mit Angabe der der Planung zugrunde gelegten Typen und Zugehörigkeit zu den
LV-Positionen

Funktions-, Prinzip- und ÜbersichtsschaltplAne mit Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Typen und Leistungsdaten
(Leitungsquerschnitte, Angabe der Leistung je Stromkreis)

VerteilungsplAne mit folgenden Angaben:

- Allgemein: Spannung, Netzform, EVU, SchutzmaBnahmen, Schutzklasse

- Stromlaufplan in einpoliger Darstellung: Kabellypen, Querschnitte der Zu- und AbgAnge, Raumnummem u. A.

- Ansichtszeichnungen der Verteilungen mit Eintragung der elektrischen Ge n, TüranschlAge, Sockel, Verschluss, Farbe,
ZugAnge, Maße, BesondertIeiten

Leistungsaufnahme der bauseits beigesteilten eleK1rischen Komponen

SteuerleitungspiAne, soweit zentrale oder dezentrale Steuerungen z:JM11,~(Sll'ltIl\Jn~~1I

Bei Anlagen der Gebäudeautomation:

Informationslisten nach VDI 3814 Blatt 2 "Gebäudea

- Anlagenschemata

- Funklions-Aie6schemata oder Beschre'

Zusammenstellung der Sollwerte und .rlit9ilitel\
- Darstellung der Gesamtanmg~!!!l!ftl~Mim.t"~.1Och

- Einbauorte der Feldgerll

- Einbauorte der}l!tiillli!l't.E"'~
- Messbereich..Babllri\.

- Adr~~~if\l

- Mo~bf#."'l''''iI!ch
- Übe

Daten zur ung der Ste,...,.- -T'"
- Leistungsaufnahmen der e'IdIt~~dl\~~IP8..re

5.2.5 F6nleranl8gen

Aulzugstechnleche AnI8gen
- Darstellung der Aufzugsanlage in Grundrissplänen Maßstab 1 : 50 sowie von Details in einem zu klaren Verständnis erforderlichen

Maßstab

- Angabe von wesentlichen Abmessungen, insbesondere von Triebwerksraum, Fahrschacht, Fahrkorb, Schachtkopf, Schachtgrube,
FahrschachtO!fnungen

- Angabe über Innen- und Außentableaus, Kabinen- und Antrittsbeleuchtung, Vorfeldüberwachung.

F6rder- und 80MtIge maachlnentec:hnl8ctle AnI8gen
- Die unter "Aufzugsanlagen" genannten Anforderungen gelten sinngemäß.

5.2.8 Nulzunpspezltleche An"""
- Darstellen der Gesamtanlage mit Raumnummem in den GrundrisspiAnen im Maßstab 1 : 50

Maßstäbliches Eintragen aller GerAte und betrieblichen Einbauten mit Angabe der Gerlltemaße

Angabe der Leistungs- und Anschlusswerte der GerAte

Technische Zentralen und Unterstationen i. d. Regel im Maßstab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindestens 2 Schnitten sowie Eintragung der der
Planung zu Grunde ge!eg1en Typen und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

Schaltschemata von Technikzentralen und Unterstalionen mit Leitungsdimensionen sowta der der Planung zu Grunde gelegten Typen
und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen.

5.3 ""'-lIgen von SChIItz- und Durchbrucllspllne
Eintragen von DurchbrOchen und Schlitzen in die AusführungsplAne des Objektplaners.

5.4 Fortechrelben von ArbeItlIergebnI_ vcnngeg8ngenef Lelatungspheaen
Fortschreiben der Kostenbtrechnung einschließlich Kostenkontrolle und Kostenvergleich zur Kostenberechnung.

5.5 MItwIrken beim Eratellen ..,.. Rahmentermlnplana der Bauausführung einschließlich Festlegung der Ausführungsfristen in
Vorbereitung der Ausschreibung der einzelnen Gewerke.

5.6 AuI2eIgen und Dokumentlenen von lnderungen in der Ausführungsplanung, die nach der Ausschreibung und Vergabe angeordnet
unG'oder zeichnerisch ausgeführt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbearbeitung und Nachtragsprüfung vomehmen und die
Kostenauswirkungen Im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung prüfen zu können.
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5.7 Organlutlon und Durchführung von Bemuetwungen elnschlle8llch Faltleuswahl

5.8 Bel funktionaler Lel8tunpbeschrelbung mit 1.AIatungaprogr:
Anfertigen eines Bau- und Raumbuches mit textlicher Beschreibung der Vorgaben des Auftraggebers Im HinbHck auf die vorgesehene
Nutzung, Gestaltung, Funktion, technische und wirtschaftliche AusfOhrung als detaillierte Objektbeschreibung.
Prüfen der vom Generalunternehmer bzw. von den bauausf0hnsndf!n Unternehmern au!grund der LelslUngsbeschreibung m~

Leistungsprogramm erstellten bzw. ausgearbe~eten AusfOhrungaplAne auf Ubereinslimmung m~ der Entwurfsplanung und der funktionalen
Leistungsbeschreibung.

5.9 FortlChreiben der Ausfilhrungsplanung

Fortschreiben der AusfOhrungspianung auf den Stand der AUsschreibungsergebnisse und/oder den Stand der tatsächlichen BauausfOhrung.

5.10 Erörtern der Ergebnisse
AusfOhrliches ErOrtem der Ergebnisse der AusfOhrungspianung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen pol~ischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur BOrgerbetelligung.

unter strikter Beachtung von § 7 VOB/A und
zu beschreiben, dass alle Bewerber ihre

es Wagnis zugemutet wird.
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6. Vorbereitung der Vergabe
Erstellen aller erforderlichen Ausschreibungsunterlagen in folgenden Arbe~hritten:

6.1 Ermitteln und ZUummenstellen von Mengen

Erm~eln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage fOr das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter V_endung der Beiträge
der Sonderfachleute.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu erm~eIn. Die Zusammenstellung hat der Systematik der DIN 276
(2008) (Kostenanschlag) zu folgen.

6.2 AufstaIlen von~
Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nlaach~~Leistu=';~~~1
der ATV der VOBlC. Dabei sind die LeIstungsanforderungen u.a so ein .
Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kOnnen u

7. Mitwirkung bei der Vergabe
Erstellen von technisch, wirtschaftlich und rechtlich einwandfreien Vergabeunterlagen, Auswerten der Angebote, Erarbeiten der
Vergabevorschläge sowie Erm~eln der tatsächlich zu erwartenden Gesamtkosten in folgenden Arbeitssch~en:

7.1 ZUummenstellen der Vergabeuntertagen
Zusammenstelten der Vergabeuntertagen fOr alle Leistungsbereiche unter Beachtung der für die kommunalen Auflraggeber verbindlichen
Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u. a.) unter Verwendung dlIr fOr BaumaBnalvnen
öffentlicher Auftraggeber erstellten einhe~en Vergabemuster (z. B. der im HIV-KOM'HAV-KOM verOffentlichten Muster). Eine Änderung
der Muster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOBIB ist "als Ganzes" zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht
befugt, von der VOBIB abweichende Vertragsbedingungen in die Vergabeunterlagen einzubringen.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Sta.~fCJjifili!!~n~ltJ·
nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen

Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestallen, dass ~".igllifll~lIftf,

Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VO~_~~

Die Mengen sind mOglichstgenau~~;=~~~C nde Altemativ·, Bedarfs- und Zulagepositionen;
der Mengenvordersatz "1" darf '1

- Es diirt.n nur die für die 8111i.,-n..t1 ~~HMiig.n PoI~.·~~"'~ltv-11ftcI
werden.

Im Leistungsverzeichn'

Das Leistung n

- in der S·~MfIJI;~lhiiI_tf
- in der

in der Spalte hreibu

- in der Spalte 4 der Einhe~spre

- in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dOrfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, auBer der reinen Leistunglbeschreibung, die zum
Verständnis der Bauaufgabe und zur Preiserm~lung erforderlich sind und die sich nicht aus der Beschreibung der einzelnen Teilleistungen
unm~elbar ergeben, sind in die Baubeschreibung (§ 7 Abs. 9 VOBlA) aufzunehmen. Die Baubeschreibung besieht in der allgemeinen
Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische Angaben zu beschränken. Vertragsrechtliche Inhale dülfen nicht in die
Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie gehören in die Besonderen Vertragsbedingungen oder In die Zusätzlichen
Vertragsbedingungen.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOBIC Nebenleislungen und deshalb nicht gesondert zu vergiiten sind, dOrfen
nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders darzulegen ood zu begründen.

6.3 AbstImmen und Koordinieren

Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den Leistungen des Objeklplaners und der weil_ Sonderfachleute zur
Vermeidung von Widersprüchen, Überschneidungen und Unvollständigke~en.

6.4 Erörtern der Ergebnisse
AusfOhrliches Erörtern der Ergebnisse der Vorbereitung der Vergabe m~ dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur BOrgerbeteiligung.
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Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der VervlelfAltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Entscheidung
über die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des Eröffnungstermins, die
Abgabe von Bietererklärungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, EnllChidigungen nach § 8 Abs. 7 VOBlA, die Aufnahme
Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat ihn hierbei zu beraten.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeuntertagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote bis zum
Erilffnungstermin erfolgen ausschlie811ch durch den Auftraggeber.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich über erteilte Auskünfte im Sinne des § 12 Abs. 7 VOBIA gegenseitig zu informieren.

7.2 Prüfen und Werten der Angebote
Die ErOffnung der Angebote erlotgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber lei1et die Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des
Auftraggebers bei den ErOffnungsterminen mitzuwirken. Der Auftraggeber übergibt die Angebote nach Kennzeichnung und Durchsicht dem
Auftragnehmer zur Prüfung.

Der Auftragnehmer hat die Angebote unter Berücksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beleilig1en Sonderfachleute zu prü1en.

Die Angebote sind mit folgendem Prüfvermerk zu versehen:

.Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft:

Ort, Datum, Unterschrift"

Um die rechnerische Prüfung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, 5eitenüberträge und Zusammenstellungen im Leistungsverzeichnis mit
kopierfähigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Prüfung eines jeden Angebots. ist gesondert zu dokumentieren, falls die Prüfung
formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffälligkeiten ergeben hat. Uber Anzeichen für Manipulalionsversuche ist der
Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befug1, Preise zu ändem oder zu ergänzen. Über f ständige, widersprüchliche oder spekulative --
Pnlisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.
Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthält, ist wie folg1 vorzvgeh

Zunächst sind die Mengenangaben im LV zu überprüfen. Ergibt die Ü fUn, s ngenermittlung grob fehlerhaft ist, ist mit dem
Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erörtem, da, in diesem Fall ein irtschaftliches Ergebnis des Verfahrens nicht erwartet
wsden kann.

Auch wenn die Mengen sorgfältig ermittelt sind, sind !\Q n rd u gen vqn +1- 10 % nicht auszuschließen (§ 2 Abs. 3 VOBlB). Insoweit
kOnnen die Mengen bei der Wertung ftk1Iv, gegenläufig z r kulalr nd Bieters, wie fo verändert werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhö an (um max. 10%); bei zu ni n Ist die Menge fiktiv zu mindern (bis max. 10
%). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund d r Obhcherweose großen U . mung mit dem Auftraggeber die Quote bis zu
+1- 50 % betragen. Die Wertung der An bole t d nn mit den so erm en.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOBIA a s Heßen sind, sind en. Sind solche Angebote wirtschaftlich oder
technisch interessant, ist d r Alltltaggeber hie - ber'zu unterricht

LV-Kurzfassungen der Bi ler (EDII-AuSdrucke) sind i , ob die Mengenansätze und Positionen mit denen des
Original-LV des Aoftra ll:bers Q reinsllmmen. Der t n Prüfung und Wertung der Angebote einen schriftlichen
Vergabevorsohlag mit ei ehender Begründung z m mit dem Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der
zumindest die Einhe Ise I r Positionen ·en· ist, die in die engere Wahl kommen.
Ist vorauszuse ,\, d der Auftrag nich n nen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der Auftragnehmer mit dem in
Betracht kommenden Bieter rechtzeitig I ne FristvertAngerung zu verhandeln.

Der Auftraggeber erteilt die Aufträ n Firmen.

7.3 ~che mit Bietern
FiJhren der Gespräche mit Bietem zur lärung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 Abs. 1 und 3 VOBIA unter Mitwirkung

6" des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.

~ Erstellen einer Niederschrift über diese Gespräche.

7.4 K-.nenschlag
Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausführungsorientierte GNederung nach Leistungsbereichen
(Vergabebudgets).
Erstellen der die technischen Anlagen betreffenden Teile des Kostenanschlags in ausführungsorientierter (gewerkeweiser) Darstellung und
Aufgliederung der Kosten der Leistungsbereiche in die Kostengruppen der DIN 276 (2008). Der Kostenanschlag ist dann aufzustellen, wenn
für mindestens 60 % der Bauleistungen Ausschrelbungsergebnisse vOl1iegen. Die Kosten für die restlk:hen Leistungen sind nach
Vorausschätzungen auf der Basis des aktuellen Kosten- und Kenntnisstandes in den Kostenanschlag aufzunehmen (Vergabebudgets). Der
Kc.ten8nschlag Ist J!S!!: der ....ten Verg8be aufzuatellen (§ 27 KommHV). Dies gilt auch für dessen Bestandteile der Technischen
Ausrüstung. Nachdem der Kostenanschlag Grundlage für die letztmögliche Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die
Baumaßnahme durchgeführt wird, ist sie für den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zum
Kostenanschlag deshalb rechtzeitig und mit grOßter Sorgfalt zu erbringen.

7.5 KoöInkontrolle

Vergleichen der Ergebnisse des Kostenanschlags mit denen der Kostanberechnung und schriftHches Erläutem von Veränderungen.

7.6 Er6rtem der Ergebnisse

Ausführliches ErOrtern der Ergebnisse der Bauüberwachung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden Sitzungen
politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

8. ~kWbenM.chung(B.uübenM.chung)

Verantwortliches Entstehenlassen eines p1angerechten, technisch und wirtschaftlich einwand1reien, mangelfreien Werks unter strikter
ArMendung der Regelungen der VOB und der mit den beuausführenden Firmen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie Feststellen
der tatsächlich entstandenen Kosten in folgenden Arbeitsschritten:

8.1 Überwachen der Ausführung.. 0bjlIkt
Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und
den Leistungsplänen sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und der einschlägigen Regelwerke.
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Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten P8!:SÖnlich zu überwachen oder hierfür einen Mitarbeiter zu beauftragen, dessen Zuvertässigkeit und
Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der Bauausführung Beauftragten müssen Ober eine abgeliChlaaene Fachausbildung
(Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. FH, Bachelor oder Master) und Ober eine angemessene Baustellenpraxis (mindestens drei Jahre) verfügen. Der Ortliche
Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Baufirma nach § 4 Abs. 4 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 VOBIB zu, so sind diese
mit entsprechender Stellungnahme unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

8.2 MItwIrten beim Erstellen eines Zeltplana
Mitwirken beim Aufstellen eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben über den Beginn, bedeutsamer ZwiscIlerEmIine und das Ende
der Ausführung der technischen Anlagen.

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Bei VerzOgerungen sind die Ul'YChen darzulegen und
Vorschläge zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist ständig zu überwachen und, soweit erfordertich, einvernehmlich mit dem
Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

8.3 Mltwlrten beim Führen eines Bautagebuchs
Führen eines Bautagebuchs, soweit die Technischen Anlagen betroffen sind, nach den für staatliche Baumaßnahmen hierzu ergangenen
Richtlinien (z. B. unter Verwendung der entsprechenden Formblätter und inhaltlichen Vorgaben aus dem HIV~OM oder aus dem
HAV-KOM); vierzehntägiges Vortegen an den Auftraggeber und Aushändigen an den Auftraggeber nach Abschluss der Bauarbeiten.

8.4 Gemeln..rnes AufmaB

Beteiligung bei den gemeinsamen AufmaBen mit den bauausführenden Firmen entsprechend § 14 Abs. 2 VOBlB.

Der Auftragnehmer hat beim Aufmaß aktiv mitzuwirken. Die AufmaBblätter sind mit Datum zu versehen und 80W0h1 vom Auftragnehmer als
auch vom bauausführenden Unternehmer zu unterschreiben. Der Auftraggeber ist rechtzeitig über die Termine zum gemeinsamen Aufmaß
zu informieren, um ihm Gelegenheit zu geben, deran teilzunehmen.

......-,,_....._Pll,._,..__nden Unterlagen vollständig zu prüfen und mit

Festgestellt a'Y'~oo'k--2"'#-----

8.6 Rechnungsprüfung

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass'~~=~~;'=: istungen nach § 14 VOBIB prüfbar abrechnen, die

Abschlags- und Schlussrechnungen üi~ISIC~·!~I!!l~~~~i!5:~~i~!j~~n~U~nddie zum Nachweis von Art und Umfangder Leistungen erfordertichen Mengenbe AufmaBe oder sonstige Belege vollständig
llbergeben. Abschlagsrechnungen, 'Jjegen, sind den geufirmen unverzüglich
zurückzugeben; der Auftreggeber .

Der Auftragnehmer hat d,~'~~.;h

folgendem Vermerk zu v

.Fachtechnisch 1JllI~~lrisc:h

8.5 Abnahme der Baulelstungen
Die Bauleistungen sind fOrmIich abzunehmen. Die Abnahmen sind in Niederschrifte,n,,;rr-1rJI""-'entieren. Hierzu sind einheitliche Formblätter
(z. B. HAV-KOM, KFB-AbnB) zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschäftliche~rn~T~e.i~:==~~=~'~sbeSOnderenicht dazu, Vorbehalte wegen
bekannter Mängel zu erklären oder Vertragsstrafen zu erlassen. I:l Abnehmetermine deshIIIb rechtzeitig mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Zum Zeichen der Prüfung sind alle A n und Baträge mit kopierfähigem Farbstift kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die MengenermitUungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Z8h1enwerks nachträglich
durch den Bauherm oder durch Prüfungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu EinzelmaBen Ortsangaben zu machen, die eine
Zuordnung der restlichen Angaben zur räumlichen Situation ermOgIichen. ErtorderIichenfalls ist in den Aufma8blAttern auf beigefügte Pläne
oder Skizzen hinzuweisen oder die AufmaBe sind auf derartigen Untertagen einzutragen.
Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine täglich zu prüfen und daraJf zu echten, dass sie
vollständig und im Original vortiegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausführenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MaBgabe der Regelungen in § 2
Abs. 3, 5 und 6 VOBJB zu prüten. Hierzu kann der Leitfaden für die Berechnung der Vergütung bei Nachtragsvenlinbarungen nach § 2
VOBJB (veröffentlicht u. a im HAV~OM, Abschnitt G) herangezogen werden.
Der Auftragnehmer Ist nicht befugt, mit den ba...uaführenclen um.mehmen neue PrefM zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen
trifft ausschließlich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zus1lndlgkeiten. Die Anordnung umfangreicher
Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vOlbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die erfllldertichen SU1denlohnarbeiten zu
überwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Über Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

Werden vom Auftraggeber geänderte Bauleistungen angeordnet oder zusätzliche notwendige Leistungen gefordert, und verfangt ein
bauausführender Unternehmer deswegen erhöhte oder zusätzliche Preise, ist von ihm zu verfangen, dass er die Nachtragsforderung mit
kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise übergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begründen, warum Nachträge notwendig !Verden. Er hat zu bestätigen, dass diese Leistungen weder im LV
enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der VOBIB zu prüfen. Sind
von den bauausführenden Untemehmen geänderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer die
Minderkosten darzulegen und Vorschläge für eine neue Praisvereinbarung nach § 2 VOBJB zu unterbreiten.

Werden von den bauausführenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag ausgeführt,
ist der Auftraggeber hiervon unverzüglich zu unterrichten.

Bei Nachträgen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

8.7 Koatenverfolgung

Ständiges umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der technischen Anlagen durch Vergleichen der
Sollkosten mit den Auftragssummen und der Auftragssummen mit den Ergebnissen der Bauabrechnung.
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Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgeführt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt die Kostensituation überblicken und
seine MittelbereitsteUung daran orientieren kann. Bei Veränderungen der im Kostenanschlag prognostizierten Kosten (insbesondere bei
Kostenerhöhungen) sind die Gründe darzulegen und Vorschläge für Maßnahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

8.8 KoMenf....tellung nach OIN 276
Aulstellen der die technischen Anlagen betreffenden Teile der KostenfeststeUung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der
DIN 276 (2008).

8.9 AI*IIg auf beh6rdllche Abnahmen
Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem öffentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen Abnahmen und
Zustimmungen, soweit die technischen Anlagen betroffen sind.
Teilnehmen an den Abnahmen und ggl. Erläutern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden Sachverhalten.

8.10 a-tandsplina
Prüfen und ggl. Veranlassen der Richtigstellung der von den bauausführenden Unternehmen zu erstellenden Bestandspläne.

8.11 ZUUmmenstellen und Übergeben von Betrlebsunterlagen
Übergeben aller Unterlagen, die für eine ordnungsgemäße Nutzung und den Betrieb des Objekts erforderlich sind; dies sind u.a.
Vertegepläne für Installationen, Entwässerung, Bedienungsanweisungen, Revisionspläne, Abnahme- und PrüfprotokoUe, Genehmigungen
u.a.
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9.4 .....rlten beim Zuaamrnenalellen der Ergebnl...
Milwirken bei der fönnlichen systematischen ZusammensteUung der zeichnerischen DarsteUungen und rechnerischen Ergebnisse des
Objekts in übersichtlicher Fonn unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber früher übergebenen Unterlagen.

9.5 Er6rtem der Ergebnl...
Ausführliches Erörtern der Ergebnisse der Qbjektbetreuung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden Sitzungen
politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Vefanstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

jIIIB('-~"~lch Teilnahme an entsprechenden Sitzungen

n Mangelfreiheit untef Wahrung der wirtschaftlichen Belange des
Igenden Arbeitsschritten:

8.12 Verjihrungsfrlaten für MlngelanaprQche
Mitwirken beim ErsteUen einer systematischen und übersichtlichen Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten (Planer und
bauausführende Untemehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist für
Mängelansprüche, soweit es die technischen Anlagen betrifft.
Sind bereits schriftliche Mängelrügen erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind Mängelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der
Mängelhaftung ausgeführt worden, ist der Beginn der mit der Abnahme der ngsarbeiten neu einsetzenden Frist zu
dokumentieren (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3 VOBlB).

8.13 Überwachen und Abnehmen von MlngelbMeltlgungsmaBnah
Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellte
aber noch nicht beseitigten Mängel und technische Abnah'!W!I" l~lIIliillelSJitigln

Die Überwachungspflicht erstreckt sich auch auf ArbeIt.~:f'i~rJi'lIii~~~

9.

8.14 Er6rtem der Ergebnl...
Ausführliches Erörtern der Ergebnissa.~aal
politischer Gremien des Auftraggebl~lincll'ti!~1

9.1 ()bIektbegehun
Durchführen von n erforderI· n zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen der Gewähr-
leislungsansprüche gegenüber den emehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Verjährungsfristen, jedoch noch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mOgliche Gewähr-
leislungsansprüche noch durchgesetzt können.

Übefprüfen der Anlagen auf sichtbar g rdene Mängel, Rügen der Mängel und Veranlassen verjährungsunterbrechender oder -hemmender
Maßnahmen unter Beachtung der hierzu erfordertichen Fristen.

9.2 Überwachen und Abnehmen von IIIngelbeeeltlgungBnahmen
Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die nach Abnahme der Bauleistungen festgestellt worden sind, und technische Abnahme der
Mingelbeseitigungsmaßnahmen.

9.3 ....Irken bei der Freigabe von S1cherheltalelatungen
Priifen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die Sicherheiten
freigegeben werden können und Feststellen der HOhe noch zu _artendef Nachbesserungskosten.
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